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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bildung ist der zentrale Grundstein für Erfolg, sow ohl für jede und jeden Einzelnen aber auch 
für unsere Gesellschaft insgesamt. Investition in B ildung ist daher eine nachhaltige Investiti-
on in die Zukunft. Die positive Wirkung von Lehren und Lernen in den Regionen stärkt diese 
auch bei der erfolgreichen Bewältigung zukünftiger Herausforderungen. 
 
In der Förderperiode LE 07 � 13 wird erstmals die M öglichkeit geboten, dass sich Regionen 
rund um das Thema LERNEN bilden. Die Fördermaßnahme  LERNENDE REGIONEN eröffnet 
neue Perspektiven. Durch das zielgerichtete Zusammenwirken aller Bildungseinrichtungen in 
einer Region wird ein grundlegender Beitrag zur Entwicklung ländlicher Gebiete geleistet. 
 
Bildungs-Netzwerke erbringen Synergien, regionsspezifische Chancen und Stärken werden 
stärker thematisiert und das landwirtschaftliche Bi ldungswesen kann sich so wie andere Bil-
dungsanbieter zum Wohl der Region verstärkt einbrin gen.  
 
Das Entstehen von LERNENDE REGIONEN bedeutet für mich eine freiwillige und nicht eine �ver-
ordnete� Zusammenarbeit. Ein eigenständiges Entwick eln von Strategien für die Weiterent-
wicklung der jeweiligen Region unter dem Gesichtspunkt der Effizienz von Lernen und Bil-
dung zur Erreichung von regionalen Zielen sind weitere Schritte. 
 
LERNENDE REGIONEN benötigen für ihr engagiertes Wirken jedoch auch U nterstützung. Mein 
Ressort leistet einen wichtigen Beitrag durch Bereitstellung von Fördermittel über LE 07 � 
13, durch die bundesweite Koordination sowie durch die Erstellung von Unterlagen um das 
Arbeiten vor Ort zu erleichtern.  
 
Das nun vorliegende Handbuch ist ein Nachschlagewerk und ein Arbeitsbuch um das Arbei-
ten für die Bildung in einer Region professionell u nd nachvollziehbar durchzuführen. 
 
Ich wünsche viel Engagement, Kraft und Erfolg bei d er Schaffung von LERNENDEN REGIONEN 
und dem Arbeiten in den LERNENDEN REGIONEN. 
 
 
 
Josef Pröll 
Landwirtschafts- und Umweltminister 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Lernen ist ein bedeutender Erfolgsfaktor für die En twicklung einer Region bzw. ländlicher 
Gebiete. Das Lebensministerium unterstützt mit dem Programm LE 07-13 das Lernen in den 
Regionen mit der Fördermaßnahme LERNENDE REGIONEN. Diese Maßnahme eröffnet neue 
Perspektiven für die ländlichen Gebiete und schafft  die Basis für steigende Lebensqualität 
durch zielgerichtete und abgesprochene Bildungsveranstaltungen in den Regionen. 

 
Dreh- und Angelpunkt der LERNENDEN REGIONEN ist ein regionales Netzwerk, das unterschied-
liche Bildungsanbieter in der Region zu den Themen �Bildung� und �Lernen� zusammenführt: 
Defizite werden thematisiert, Zukunftsperspektiven diskutiert und gemeinsam Lösungen ent-
wickelt. Gespräche im Netzwerk von LERNENDEN REGIONEN lassen die Bildungsanbieter viel 
besser in eine Region �hineinhören� und auf den Bed arf effektiver und rascher reagieren. 
Netzwerkpartner bringen eigenes Wissen und die Erfahrung mit Bildungsprojekten und Wis-
sensmanagement ins Netzwerk ein. Auf Basis einer vom Netzwerk erarbeiteten Strategie für 
Lebenslanges Lernen in der Region werden in der Folge gemeinsam Projekte umgesetzt.  
 
Eine LERNENDE REGION bietet die Möglichkeit Wissen über die regionale G eschichte zu sam-
meln, dieses allgemein zugänglich zu machen und som it einen Beitrag zur Stärkung der re-
gionalen Identität zu leisten.  
 
Für das Netz der landwirtschaftlichen Bildungseinri chtungen wie Landwirtschaftsschulen, 
berufsbezogene Erwachsenenbildung, Beratungsdienst und Landjugend stellen die LERNEN-

DEN REGIONEN eine Herausforderung zur Mitwirkung, beispielsweise durch das zur Verfügung 
stellen von Räumlichkeiten oder das Einbringen von kreativen Ideen, dar.  
 
Durch aktive Zusammenarbeit der Bildungsanbieter in den LERNENDEN REGIONEN entsteht ein 
festes �Bildungs-Schuhwerk�. Gesunden Fußes ist es möglich, in die Zukunft zu gehen. Je-
der zusätzliche Blickwinkel, den ein neuer Akteur e inbringt, steigert die Sicht des Netzwerks 
auf das Ganze � auf die Region.  
 
Mit dem vorliegenden Handbuch sollen die Akteure der LERNENDEN REGIONEN in ihre Arbeit im 
ländlichen Raum unterstützt und damit das Arbeiten erleichtert werden. 
 
In diesem Sinne � ein erfolgreiches Wirken in der B ildung in den Regionen! 
 
 
Min.- Rat Dipl.- Ing. Josef Resch 
Leiter der Abteilung Schule, Erwachsenenbildung und Beratung  
im Lebensministerium 
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Das vorliegende Handbuch soll Interessierten dabei helfen, einen Überblick über das Modell L ERNEN-

DE REGIONEN zu bekommen und Ihnen bei der Entwicklung einer LERNENDEN REGION Unterstützung 
und Anregung geben. Dabei handelt es sich um die Zusammenführung verschiedener Ansätze aus 
Bildungsarbeit und Regionalentwicklung. Das Handbuch teilt sich in drei aufeinander aufbauende Ein-
zelbände, die jeder für sich genommen bestimmte Asp ekte der LERNENDEN REGIONEN abdecken. 
 
Teil Eins bietet nach einem kurzen Überblick über d as Vorhaben Grundlagentexte zu folgenden The-
men: 

- Was sind LERNENDE REGIONEN? 
- Welche Herausforderungen stellen sich ländliche Ge biete in Österreich und wie können L ER-

NENDE REGIONEN helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen? 
- Worin besteht der Zusammenhang zwischen �Lebens Langem Lernen� und Region aus Sicht 

der Bildungsforschung? 
 
Teil Zwei behandelt vor allem die Umsetzung LERNENDER REGIONEN: 

- Wie lautet der Maßnahmentext im Programm zur Ländl ichen Entwicklung 2007-13 und die da-
zugehörige Sonderrichtlinie? 

- Wie sind diese zu interpretieren und welche Adaptionen gibt es im Rahmen der einzelnen Bun-
desländer? Wer sind die Ansprechpersonen auf Landes ebene? 

- Wie könnte die Entwicklung einer L ERNENDEN REGION vom Aufbau des Netzwerks über die Ent-
wicklung eines strategischen Konzepts bis zur Umsetzung erfolgen? 

- Wie können die Erfolge anhand von Lernbilanzen gem essen werden? 
 
Teil Drei bietet einen Pool an möglichen Instrument en, aus denen sich die Netzwerke für ihre eigenen 
LERNENDEN REGIONEN bedienen bzw. zur Entwicklung neuer Instrumente inspirieren lassen können. 
Darin finden sich Instrumente�  

- �die Grundleistungen der L ERNENDEN REGIONEN darstellen 
- �zur Strukturentwicklung 
- �zu neuen Lehr- und Lernformen 
- �zu informellem Lernen und Kompetenzfeststellung 
- �zu einzelnen Zielgruppen/ spezifischen Themen/ Ne tzwerkpartnern und 
- �zum regionalen Wissensmanagement. 

 
Einführende Literaturverweise finden sich meist am Ende der Beiträge, theoretisch weiterführende 
Quellenverweise finden sich in den Fußnoten.  
Zur besseren Recherchemöglichkeit wurden Internetve rweise den gedruckten Versionen derselben 
Beiträge vorgezogen. Alle Internetverweise im Handb uch sind mit Juli 2008 kontrolliert. 
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Für konkrete Förderfragen setzen Sie sich bitte mit  dem jeweiligen Ansprechpartner auf Landesebene 
in Verbindung: (Stand Juni 2008) 
 

Gebiets-
körperschaft 

Name Adresse Telefon/ E-Mail 

Österreich DI Josef Resch 
Lebensministerium 
Abt. II/2 

1010 Wien 
Stubenring 1 

01-71100 / 6822 
josef.resch@ 
lebensministerium.at 

Burgenland DI Christian Wutschitz 
Amt der Burgenländischen 
Landesregierung, Abt. 4a 
 

7000 Eisenstadt 
Freiheitsplatz 1 
 

02682 / 600-2423 
christi-
an.wutschitz@bgld.gv.at 
 

Salzburg Dr. Josef Guggenberger 
Amt der Salzburger Lan-
desregierung, Abt. 4/23 
 

5020 Salzburg 
Fanny-v.-Lehnert-
Straße 1  

0662 / 8042-2508 
josef.guggenberger@ 
salzburg.gv.at 

Nieder-
österreich  

DI Gottfried Angerler 
Amt der Niederösterr. Lan-
desregierung, Abt. LF3 
 

3109 St. Pölten 
Landhausplatz 1 
 

02742/ 9005 12990 
gottfried.angerler@noel.gv.at 
 

Kärnten  Dr. Kurt Rakobitsch 
Amt der Kärntner  
Landesregierung, Abt. 20 
 

9020 Klagenfurt 
Wulfengasse 15 
 

050 / 536-32061 
kurt.rakobitsch@ktn.gv.at 
 

Ober-
österreich  

DI Robert Türkis 
Amt der Oberösterr. 
Landesregierung, Abt. LFW 
 

4021 Linz 
Bahnhofplatz 1 
 

0732 / 7720-12277 
robert.tuerkis@ooe.gv.at 
 

Vorarlberg Mag. Michael Frei 
Landwirtschaftskammer 
Vorarlberg - Ländliches 
Fortbildungsinstitut 
 

6900 Bregenz 
Montfortstraße. 9 
 

05574 / 400-190 
michael.frei@lk-vbg.at 
 

Steiermark DI Johann Klug 
Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung, Abt. 10 
 

8052 Graz-
Wetzelsdorf 
Krottendorferstraße. 
94 
 

0316 / 877-6978 
j.klug@stmk.gv.at 
 

Tirol DI Hans Czakert 
Amt der Tiroler Landes-
regierung, Gruppe Agrar 
 

6020 Innsbruck 
Heiliggeiststraße 7- 9 
 

0512 / 508-3906 
hans.czakert@tirol.gv.at 
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Was sind Lernende Regionen? 
LERNENDE REGIONEN ist ein territorialer Ansatz zur Stärkung des Lebe nslangen Lernens und zum Auf-
bau regionalen Wissensmanagements. In einigen Staaten gibt es bereits positive Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Modellen LERNENDER REGIONEN. 
 

Warum brauchen wir Lernende Regionen? 

Lernen ist die Herausforderung um Lebensqualität zu sichern! Am A rbeitsmarkt, aber auch weit dar-
über hinaus (Beispiel: Bildung f. nachhaltige Entwi cklung). Besonders im ländlichen Raum! 
Wir müssen das Thema �Lernen� ins Zentrum der Köpfe  rücken! Das geht am besten, wenn wir die 
Bildung möglichst nahe zu den Menschen bringen. Um Nachfrage und Angebot, Ideen und Mittel zu-
sammenzuführen, braucht es ein Netzwerk. 
 

Welche Ziele hat das Programm? 

- spannende und passende Lernprojekte entwickeln.  
- Lernen als Thema in der Region (bzw. bei den BewohnerInnen) stärken 
- dadurch die Region zukunftsfähig machen 
-  

Welcher Lernbegriff liegt den Lernenden Regionen zugrunde? 
Immer weniger geht es darum, etwas zu wissen als etwas zu können . Daher sollen v. a. Gelegenhei-
ten für die Menschen in den Regionen geschaffen wer den, ihre Kompetenzen zu vergrößern, also ihre 
Fähigkeiten aktiv zu handeln : z. B. die Kompetenz, sich das richtige Wissen selbst anzueignen. 
Es wird von einem erweiterten Lernbegriff ausgegangen, der nicht nur das Lernen über klassische 
Formen der (Weiter-)Bildung umfasst, sondern auch Begleitmaßnahmen � wie Bildungsberatung und -
information, Bildungsmarketing, e-Learning, die Errichtung von Lernzentren u. v. m. Auch informelles 
Lernen im Rahmen regionsbezogener Projektaktivitäte n ist von Interesse.  
Die Abstimmung der Bildungsangebote ist zwar ein wichtiges Thema. Es geht aber auch um die Imp-
lementierung darüber hinaus gehender Instrumente. 
 

Lernen nur die BewohnerInnen? 
Nein, auch die beteiligten Institutionen lernen (durch Netzwerkarbeit, durch Qualitätssicherung) und 
die Region als Ganzes lernt (durch Wissensmanagement: durch Projekte, in denen regionsbezogenes 
Wissen entsteht und verbreitet wird.) 
 

Was geschieht in einer Lernenden Region? 
In einer LERNENDEN REGION bilden wichtige Akteure einer Region rund um das Thema �Lernen� ein 
Netzwerk. 
Das Netzwerk erarbeitet in 3-9 Monaten eine Strategie, wie den BewohnerInnen der Region die bes-
ten Lernmöglichkeiten geboten werden können, legt S chwerpunkte fest und erarbeitet Projekte. 
Danach werden die Projekte umgesetzt. (jeweils 2 Jahre) Das Netzwerk bleibt als gestaltendes Organ 
bestehen. Für die Koordination gibt es ein Manageme nt. 
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Wer nimmt am Netzwerk einer Lernenden Region teil? 
- Alle Arten von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung, Schulen, Bibliotheken, Museen, 

FHs, Unis) 
- Regionalentwicklung, LEADER+-, Regionalmanagement, Dorferneuerung, LA21, Genussregi-

onen etc. 
- Beschäftigungspolitische  Akteure (Bezirksstellen des AMS), Sozialpartner (Bezirksstellen 

der Kammern) 
- KMUs 
- Institutionen (Vereine, NGOs, Unternehmen) aus dem Umwelt-, Tourismus-, Sozial-, Ge-

sundheits-, Kultur-, Sport etc.-Bereich / je nach thematischem Schwerpunkt (siehe dazu 
Band 3) 

Die Heterogenität in der Zusammensetzung fördert de n Input ins Netzwerk und lässt unterschiedliche 
Sichtweisen zu. Zusätzlich entstehen neue Kontakte,  die zusätzliche Impulse für die regionale Zu-
sammenarbeit bringen.  

Wie groß soll das Netzwerk sein? 
Die Anzahl der NetzwerkpartnerInnen wird sich nach der Größe der Region bzw. der Menge der in ihr 
vorhandenen potentiellen Akteure richten. Als grober Richtwert kann eine Bandbreite zwischen 10 und 
40 PartnerInnen angegeben werden. Wichtig ist, der Größe des Netzwerks angemessene Arbeitswei-
sen und Organe zu entwickeln. Ein Netzwerk von 10 PartnerInnen wird als Round-Table funktionieren. 
40 TeilnehmerInnen brauchen abgestufte Prozesse mit Untergliederungen unter dem Plenum. 

Welche Prinzipien sind beim Zugang zum Netzwerk einzuhalten? 
Als öffentlich gefördertes Vorhaben sind bestimmte Prinzipien beim Zugang einzuhalten. Dazu zählen 
die Offenheit und Nicht-Diskriminierung (im Sinne der Zugänglichkeit) sowie die Transparenz (im Sin-
ne der Information). Die Ablehnung eines Beitritts muss jedenfalls begründet sein. 

Wie verbindlich ist das Netzwerk? 
Das Netzwerk ist eine weitgehend informelle Plattform, auf deren Basis sich Kooperationen 
(=Projekte) einzelner (oder aller) NetzwerkpartnerInnen entwickeln. Das Netzwerk versteht sich somit 
als Ermöglichungsstruktur und lebt von der Freiwill igkeit der in ihm gestifteten Beziehungen. Dennoch 
ist eine formale Beitrittserklärung vorgesehen � pr imär um die Zusammensetzung des Netzwerks zu 
erfassen. Der Austritt aus dem Netzwerk muss jederzeit möglich sein (was allerdings nicht von einge-
gangenen Verpflichtungen im Rahmen ausgehandelter Kooperationen entbindet) 

Was hat eine Institution davon, sich als Netzwerkpartner an der Lernenden Region 
zu beteiligen? 
Internationale Erfahrungen zeigen, dass in den Netzwerken spannende neue Projekte entstehen, von 
denen alle Partner profitieren: Von den Kontakten im Netzwerk (Sozialkapital), vom neuen Image des 
Lernens in der Region, von der verbesserten Marktkenntnis, und nicht zuletzt: finanziell�  

Welche Struktur sollte das Lernende-Regionen-Netzwerk haben? 
Grundsätzlich legt jede Region ihre Struktur selbst  fest. Wesentlich ist, dass es klare Regeln für Be-
schlussfassungen, Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern und Rollenverteilung gibt. Es empfiehlt 
sich dazu die Ausarbeitung einer Geschäftsordnung. 
Folgende Organe sind zweckmäßig: 
- Netzwerk-Plenum: Entscheidet über die Grundausrichtung der L ERNENDEN REGION. Entwickelt 

die Strategie weiter. Beauftragt Steuerungsausschuss, Themen- und Projektgruppen; trifft sicht 
zumindest zwei maljährlich.  

- Steuerungsausschuss (fakultativ): Um die Steuerung dynamisch zu halten, wird das Plenum 
durch einen Ausschuss entlastet, der häufiger zusam mentritt; die wichtigen Bereiche sollten in 
ihm repräsentiert sein. Berichtet dem Plenum und st immt sich mit dem Lead-Partner ab, 

- Themen- und Projektgruppen: Setzen Projekte operativ um � wenn möglich unter Z uhilfenahme 
projektfinanzierten Personals. Berichten dem Netzwerkplenum. 
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- Lead-Partner: Trägt als Antragsteller die Verantwortung für das Gesamtprojekt LERNENDE REGI-

ONEN; nicht jedoch für autonome Teilprojekte; ist für d ie Gesamtkoordination bzw. das Mana-
gement zuständig sowie als �Hüter des Prozesses� fü r die Netzwerkbildung und erfolgreiche 
Strategieentwicklung. 

- ProzessberaterInnen / ModeratorInnen: Werden zur operativen Umsetzung des Prozesses bei-
gezogen. 

 
Bei wem laufen die Fäden für die Lernende Region zu sammen? 
Für jede Region muss eine Koordinierungsstelle bena nnt werden, welche als Lead-Partner fungiert 
und die Beantragung der Fördermaßnahme übernimmt un d für die Koordination zuständig ist. Diese 
Funktion kann auf Basis Maßnahmen-finanzierter Mana gementkosten oder auf Basis eines bestehen-
den Arbeitsauftrags (z.B. als LEADER-Manager) ausgefüllt werden. Der Lead-Partner trägt die juristi-
sche und finanzielle Gesamtverantwortung. 
Dieses Management kann sich externer Unterstützungs leistungen (Prozessplanung und �gestaltung, 
Moderationen �) bedienen, um die definierten Themen  zu behandeln.  

Was ist die �richtige� Größe für eine Lernende Regi on? 
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten,  einige Überlegungen sollen jedoch eine Hilfestel-
lung geben: Wählt man die Region zu klein, ist mögl icherweise sowohl die Zahl potentieller Netzwerk-
partnerInnen als auch der Bevölkerung bzw. einzelne r Zielgruppen zu klein, als dass tatsächlich Ent-
wicklung angestoßen werden kann. 
Entscheidet man sich aber für eine sehr große Regio n, kann es schwierig werden die große Zahl an 
AkteurInnen im Netzwerk und potenziellen BildungskonsumentInnen zu betreuen. Dazu erschweren 
sich die Abstimmungsprozesse im Netzwerk. Als sehr grober Richtwert werden Regionen mit rund 
50.000 EinwohnerInnen (mögliche Unter- und Obergren ze von 20.000 bzw. 150.000 Personen) vor-
geschlagen. Dabei ist an der Untergrenze bereits mit einer Grundversorgung an wichtigen Institutio-
nen zu rechnen und an der Obergrenze es wahrscheinlich noch möglich, Face-to-face-Kontakte zu 
AkteurInnen zu realisieren.  
In vielen Fällen werden LEADER-Regionen als Gebiete  LERNENDER REGIONEN in Betracht gezogen 
werden. Stellt sich bei den Proponenten der Eindruck ein, dass die einzelne LEADER-Region zu klein 
wäre, stellt der Zusammenschluss mehrerer LEADER-Re gionen zu einer LERNENDEN REGION eine 
probate Möglichkeit dar. Bundesländerübergreifende Regionen sind nicht möglich. 

Was soll die im Netzwerk entwickelte Strategie beinhalten? 
- die Liste der NetzwerkteilnehmerInnen 
- eine Bestandsaufnahme über allgemeine Entwicklungs ziele für die Region 
- Bezugnahmen auf bestehende Strategien (z.B. von LEADER) 
- eine Bestandsaufnahme zum Thema Lernen in der Region 
- Trendhypothesen für die Region in Bezug auf �Lerne n� 
- Ziele, welche die Region erreichen möchte bzw. Sch werpunktthemen, gereiht nach Prioritäten 
- daraus abgeleitete mögliche Projektvorhaben 
- Beschreibung der Arbeitsweise im Netzwerk (Organe, Rollenverteilung) 
- Zeitplan 
Eine ausführliches Modell für die Strategieentwickl ung findet sich im nächsten Kapitel 
Die Region kann aber davon abweichende Verfahren zur Anwendung bringen. 

Welche Schwerpunkte soll eine Region wählen? Solche , �  
- in deren Rahmen sich besondere Möglichkeiten biete n oder 
- bei denen die Region besondere Problemlagen hat (um diese zu beheben) oder  
- bei denen die Region besondere Stärken hat (um die se zur Geltung kommen zu lassen). 

Was sind Beispielprojekte? Einige Vorschläge existi erender Projekte�.  

- Marketing: Bildungsanbieter der Region präsentiere n sich in einem Lernfest. 

- Ein Bildungskalender für die Region wird regelmäßi g erstellt (als Folder, Plakat) und in den Ge-
schäften, Lokalen der Region aufgehängt. (Auch zu S chwerpunkthemen) 
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- Mit einem gemeindebezogenen Verfahren werden Bildungsbedarfe der BürgerInnen erhoben, in 
Workshops bearbeitet und entsprechende Angebote entwickelt. 

- Es wird festgestellt, dass es in der Region besonders viele WiedereinsteigerInnen gibt: Das AMS 
regt im Netzwerk die Entwicklung von e-Learning-Angeboten für diese Zielgruppe an. Gleichzeitig 
werden Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder der L ernenden in den Gemeinden angeboten. 

- Das Netzwerk erarbeitet, welche Qualifizierungsverbünde zu welchen Themen für die Betriebe der 
Region besonders sinnvoll wären. Mit esf-Mitteln we rden diese unterstützt. 

- Für Bildungsferne werden Basisbildungs-Kurse in de n Bezirkshauptorten organisiert.  

- Vereine der Region lassen MitarbeiterInnen zur Durchführung von Kompetenz-Portfolios als 
BegleiterInnen schulen, erheben die informellen Kompetenzen ihrer Ehrenamtlichen, zertifizieren 
diese und machen Weiterbildungsangebote.  

- Bildungsanbieter und Senioreneinrichtungen erarbeiten gemeinsam ein Lebensqualität-im-Alter-
Programm für Seniorenheime und Gemeinden. 

- Auf Basis von LEADER werden im Netzwerk Kurse für Gastronomie und Tourismus entwickelt. 

- Sozial-/MigrantInneneinrichtungen entwickeln mit Bildungsanbietern gemeinsam Kurse für Migran-
tInnen der Region. Ebenso gibt es Kurse für interku lturelle Kompetenz f.d. Einheimischen 

- KMUs, Umwelteinrichtungen und Bildungsanbieter entwickeln ein Programm zur Stärkung des 
Themas �Nachhaltigkeit� in den Betrieben. 

- Ein Bildungsberater tourt durch die Region. Die Beratungsräumlichkeiten werden von anderen 
Netzwerkpartnern zur Verfügung gestellt. 

- Schüler interviewen Zeitzeugen zur Nachkriegszeit in der Region. Mit den Ergebnissen werden 
eine Ausstellung, ein Buch und EB-Veranstaltungen gestaltet. 

- Schüler coachen Senioren in EDV 

- Die landwirtschaftliche Fachschule bietet in Kooperation mit Bildungsanbietern und der Genussre-
gion Kochkurse für Erwachsene zu traditionellen Ger ichten der Region. 

- Über �Videobridges� werden Veranstaltungen zu inte ressanten Themen in die Region übertragen. 

- Im Rahmen einer regionalen Kampagne zum Thema �Nachhaltigkeit� kooperieren Umweltorgani-
sationen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, Schulen und Geschäftsleute der Region und führen 
Projekte bzw. Events durch. 

Unter welchen Bedingungen funktioniert die Lernende Region? 
Damit die Region funktionieren kann, muss Vertrauen zwischen den Partnerorganisationen herrschen. 
Ebenso muss jeder Partner davon profitieren, dass er Netzwerkpartner ist. Beides ist im Rahmen der 
Strategieentwicklung zu bedenken. 

Was wird im neuen Programm �Lernende Regionen� gefö rdert? 
Die Festlegung der konkreten Fördergegenstände obli egt der programmabwickelnden Stelle des je-
weiligen Bundeslandes; d.h. die konkreten Modelle können von Bundesland zu Bundesland variieren. 
Maßnahmenseitig � also als äußerer Rahmen � werden folgende Fördergegenstände festgelegt: 
� Die Entwicklung der Strategie, das Management und der Strukturaufbau der LERNENDEN  

REGION. Beratungskosten. 
� Bestimmte Grundleistungen wie Erhebungen zur Region, Bildungsinformation, Marketing (Lernfes-

te), Projektentwicklung 
� Pilotprojekte, soweit sie dem Grünen Pakt entsprec hen: Also in Bereichen LW, Umwelt, Touris-

mus�  

Wer finanziert die Projekte, die im Netzwerk entstehen? 
Weitergehende Finanzierungen sollen durch die Netzwerkpartner oder Dritte erfolgen (ZB esf-Gelder, 
LEADER, Landesprogramme, �). Sehr viele Projekte br auchen aber gar kein zusätzliches Geld, son-
dern nur gute Kooperation. 
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Warum werden außer �LE 07-13 - Pilotprojekte�  
keine anderen Projekte finanziert ? 
Für viele Bereiche des lebenslangen Lernens ist der  esf zuständig. Dort darf LE 07-13 nicht fördern. 
Es ist notwendig und macht Sinn zu kooperieren! Die Erfahrung internationaler Modelle LERNENDER 
REGIONEN zeigt, dass durch die Zusammenarbeit erheblicher Nutzen für die NetzwerkpartnerInnen 
entsteht. 

In welcher Höhe gibt es Fördermittel? 
Die tatsächliche Dotierung der Fördermaßnahme und d ie Umsetzung im Detail wird von den zuständi-
gen Programmverantwortlichen im Amt der Landesregierung des jeweiligen Bundeslandes bestimmt. 

An wen wende ich mich für Förderfragen? Wo sucht ma n um Förderung für die 
Entwicklungsphase an? 
Es gibt in jedem Bundesland eine zuständige Stelle,  die über die Mittelvergabe entscheidet (S. 10). 

Wie beantrage ich die Lernende Region? 
Seitens der Förderstelle werden Formulare bereitges tellt. 

Werden Vorleistungen berücksichtigt? 
Kosten, die bereits im Vorfeld der Entwicklungsphase anfallen, können nicht eingereicht werden. För-
derbar sind Kosten ab offizieller Genehmigung der Entwicklungsphase. 
 
Wie sind die Ergebnisse aufzubereiten? Muss ein Endbericht abgeliefert werden? 
Das BMFLUW stellt für jede Phase ein Beiblatt = For mular für Antrag und Bericht zur Verfügung. Der 
Endbericht der Entwicklungsphase (also die Strategie) ist wesentlicher Bestandteil des Ansuchens um 
Förderung der Umsetzungsphase 
 
Wie sehen die Abrechnungsmodalitäten aus? 
Die konkreten Abrechnungsmodalitäten sind bundeslän derspezifisch und lassen sich über die Pro-
grammverantwortlichen der Länder erfragen (S. 10) 
 
Wie sehen die Evaluierungsmodalitäten aus? 
Diese sind noch nicht im Detail festgelegt. Verpflichtend ist derzeit die allgemeine Evaluierung gemäß  
den Bestimmungen von LE 07-13. Daneben wird eine �Lernbilanz� als maßnahmenspezifische Evalu-
ierung vorbereitet. (s. i. d. Band) 

Welche fachliche Unterstützung wird es geben? 
Die Regionen können bezahlte Berater beiziehen. 
Bundesweit ist eine Begleitung vorgesehen. Zu deren Aufgaben zählt: 

- Anregung der Entwicklung von Instrumenten 
- Erstellung von Materialien 
- Interregionaler Austausch 
- Veranstaltungen zu speziellen Themen 
- Öffentlichkeitsarbeit zum gesamten Programm 
- Österreichweite Infostelle zu L ERNENDEN REGIONEN 
- Betreuung der Webseite 
- Konzeption der Weiterbildungsaktivitäten 
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Seit September 2007 liegt die genehmigte Endfassung des �Österreichischen Programms für die Ent-
wicklung des Ländlichen Raumes 2007-2013� (LE 07-13 ) vor. 

Auf Vorschlag der Europäischen Kommission wurden vi er Schwerpunkte für das neue Programm 
zur ländlichen Entwicklung festgelegt, die als solc he auch Eingang in das österreichische Programm 
fanden: 

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- un d Forstwirtschaft 
- Verbesserung der Umwelt und der Landschaft 
- Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizie rung der ländlichen Wirtschaft. 
- Leader 

Der erste Schwerpunkt ist auf die Land- und Forstwirtschaft an sich ausgerichtet und soll die Wett-
bewerbsfähigkeit in diesen Bereichen durch Produkt-  und Qualitätsentwicklung, Maßnahmen zur Ab-
satzsteigerung u. dgl. stärken. Dem Bereich der Nac hhaltigkeit wird im zweiten Schwerpunkt Rech-
nung getragen, der in der Endfassung der LE 07-13 den Titel �Verbesserung der Umwelt und der 
Landschaft� trägt. Darunter fallen Natur- und Tiers chutzprogramme sowie auch Regelungen zu den 
Ausgleichszulagen. Jene Themen, die nicht mehr unmittelbar der Land- und Forstwirtschaft zuzuord-
nen sind, jedoch wesentlichen Einfluss auf die Prosperität des ländlichen Raumes besitzen, wurden 
zum Schwerpunkt Drei zusammengefasst. Hier finden sich die bereits aus dem Artikel 33 bekannten 
Maßnahmen wie Dorferneuerung und Diversifizierung. Diesem dritten Schwerpunkt des ländlichen 
Entwicklungsprogramms sind auch die LERNENDEN REGIONEN zugeordnet. Der vierte Schwerpunkt 
widmet sich dem LEADER Programm.  

Programmtext Lernende Regionen 

Die LERNENDEN REGIONEN sind wie folgt im LE 07-13 (S. 443 ff.) verankert: 
 
5.3.3.4.1 Bereich Lernende Regionen 
 
Der Umbau zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft stellt den ländlichen Raum vor erhöhte Anforder un-
gen, was Qualifikationen und Selbststeuerungsfähigk eit seiner BewohnerInnen und die Aktivierung regional 
gebundener Wissensressourcen angeht. 
�Lernende Regionen� sind ein Ansatz, um auf Basis b ereichsübergreifender Zusammenarbeit regionaler Akt eure 
Strukturen und Maßnahmen im Sinne der Förderung des  lebenslangen Lernens zu implementieren und dadurch 
die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes zu sich ern. 
Im Rahmen einer Lernenden Region bilden regionale Institutionen rund um das Thema �Lernen� ein �Netzwe rk 
der Lernenden Region�, erarbeiten eine regionsbezog ene Strategie in Bezug auf �Lernen� und setzen dies e in 
Folge gemeinsam um. Dabei werden regionale Bedarfe, Möglichkeiten und Synergien sichtbar. 
 
I. Ziele 
Zukunftssicherung des ländlichen Raums durch Erarbe itung und Umsetzung regionaler Strategien zur Stärk ung 
des lebenslangen Lernens und den Aufbau von regionalem Wissensmanagement. Intendiert wird die Vergröße -
rung der Lernchancen auf Ebene der Individuen in der Region, der beteiligten Institutionen sowie der Region als 
ganzer. 
 
II. Förderungsgegenstände 
(1) Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Lerne nde Region; 
(2) Umsetzung der Strategie der Lernenden Region, in Form von Bildungskoordination und -information sowie 

von Pilotprojekten sofern diese mit den Zielen des gegenständlichen Programms in Zusammenhang stehen; 
(3) Management für die Lernende Region; 

                                                 
1 Vgl. Grundsatzstatement zur Ländlichen Entwicklung 2007-2013 von Bundesminister Josef Pröll aus der agra ri-
schen Rundschau 07/2004. http://land.lebensministerium.at/filemanager/download/9991  
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(4) Öffentlichkeitsarbeit; 
(5) Bedarfserhebungen, Studien und Evaluierungen, die mit der Gesamtstrategie in Zusammenhang stehen. 
 
III. FörderungswerberInnen 
Juristische Personen und Personenvereinigungen. 
 
IV. Förderungsvoraussetzungen 
(1) Bei der Entwicklung der konkreten Gesamtstrategie Lernender Regionen sind die vom BMLFUW für Förde -
rungszwecke festgelegten Anforderungen einzuhalten. Darunter sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 
• der Bezug auf eine klar zu definierende Förderregio n; 
• die Berücksichtigung bundesweiter Instrumente; 
• die Erarbeitung der konkreten Gesamtstrategie der Lernenden Region muss in Vernetzung relevanter 

regionaler Akteure erfolgen. Dazu zählen Bildungsan bieter aller Art, Regional- und Gemeindeentwick-
lung (inkl. Leader) sowie Akteure aus sonstigen Bereichen wie Wirtschaft, Beschäftigungsinitiativen, 
Landwirtschaft, Tourismus, Kultur, Soziales, Umwelt etc. � sofern diese lernrelevante Interessen ein-
bringen; 

• die Erstellung einer Gesamtstrategie für die Lernen de Region hat in 3 bis 9 Monaten zu erfolgen. 
 
(2) Kriterien für die geförderten Regionen sind: 
1. für die Entwicklung der Gesamtstrategie gilt: 
• Schlüssigkeit, Erfolgsaussicht und Innovativität de r angestrebten Strategie bzw. Maßnahmen; 
• Grad der regionalen Abdeckung durch die beteiligten Netzwerkpartner. 
2. für die Umsetzung gilt: 
• Nutzen bzw. Effektivität für die Region sowie Zielg enauigkeit der Maßnahmen in Hinblick auf die 

Ziele des Programms; 
• �Regionale Lernbilanz�: In der Region ausgelöste Wi rkungen in Hinblick auf die Ziele; 
• Höhe der im Rahmen des �Netzwerk der Lernenden Regi on� zur Umsetzung von Projekten akquirierten 

Drittmittel; 
• Nachhaltigkeit der Region i.S. der Glaubhaftmachung des Weiterbestehens über die Förderperiode 

hinaus. 
 
(3) Folgende Vorhaben sind jedenfalls mit dem BMLFUW abzustimmen: 
1. �Netzwerk der Lernenden Region�; 
2. Strategie der Lernenden Region; 
3. Pilotprojekte. 
 
V. Anrechenbare Kosten 
(1) Personalkosten des Managements für die Lernende n Regionen inklusive Diäten bzw. Reisekosten. 
Die maximale Obergrenze des Personalaufwandes ergibt sich aus dem jeweiligen Gehaltsschema des Bundes für 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung, nach Maßgabe der  vergleichbaren Ausbildung und des Dienstalters. 
Höchstbemessungsgrundlage ist das Gehalt der Dienst klasse VII/2 gemäß Gehaltsschema für Beamte der All ge-
meinen Verwaltung zuzüglich Lohnnebenkosten. 
Werden für Personen im Rahmen von Lernende Regionen  Personalkosten verrechnet, ist die dafür aufgewend ete 
Arbeitszeit projektbezogen mit Unterstützung eines elektronischen Systems zur Leistungserfassung aufzuzeich-
nen und die Tätigkeit zu beschreiben. 
 
(2) Sachaufwand (z.B. Strategieerstellung und �umse tzung) 
 
VI. Art und Ausmaß der Förderung 
Der Gesamtzuschuss (EU-, Bundes- und Landesmittel) zu den anrechenbaren Kosten beträgt bis zu 100 %. 
 
VII. Förderungsabwicklung 
(1) Bei bundesländerübergreifenden Vorhaben im Bere ich Lernende Regionen kann, soweit es bei der Maßna h-
me erforderlich scheint, über die jeweiligen Mittel anteile der Länder gepoolt oder getrennt verfügt we rden. 
(2) Die Förderungsabwicklung für bundesländerübergr eifende Maßnahmen erfolgt durch das BMLFUW. 
(3) Für alle übrigen Maßnahmen werden kompetente St ellen in den einzelnen Bundesländern betraut. 
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Die dazugehörige Sonderrichtlinie des BMLFUW zur Um setzung von Maßnahmen im Rahmen des 
Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007 � 2013 � �sonstige 
Maßnahmen�; lautet: (GZ BMLFUW-LE.1.1.22/0012-II/6/ 2007,ab S. 80). Kursiv und in Farbe sind die 
Teile, die sich vom Programmtext unterscheiden. 
 
17 Lernende Regionen (M 341) [Art. 52 lit. d i iVm Art. 59 der VO 1698/2005] 
 
17.1 Allgemeines 
Der Umbau zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft stellt den ländlichen Raum vor erhöhte Anforder un-
gen, was die Qualifikationen und Selbststeuerungsfä higkeit seiner Bewohner und die Aktivierung regional ge-
bundener Wissensressourcen angeht.  
�Lernende Regionen� sind ein Ansatz, um auf Basis b ereichsübergreifender Zusammenarbeit regionaler Akt eure 
Strukturen und Maßnahmen im Sinne der Förderung des  lebenslangen Lernens zu implementieren und dadurch 
die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes zu sich ern. 
Im Rahmen einer Lernenden Region bilden regionale Institutionen rund um das Thema �Lernen� ein �Netzwe rk 
der Lernenden Region�, erarbeiten eine regionsbezog ene Strategie in Bezug auf �Lernen� und setzen dies e in 
Folge gemeinsam um. Dabei werden regionale Bedarfe, Möglichkeiten und Synergien sichtbar. 
 
17.2 Ziele 
Zukunftssicherung des ländlichen Raums durch Erarbe itung und Umsetzung regionaler Strategien zur Stärk ung 
des lebenslangen Lernens und den Aufbau von regionalem Wissensmanagement. Intendiert wird die Vergröße -
rung der Lernchancen auf Ebene der Individuen in der Region, der beteiligten Institutionen sowie der Region als 
ganzer. 
 
17.3 Förderungsgegenstände 
17.3.1 Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Lernende  Region; 
17.3.2 Umsetzung der Strategie der Lernenden Region in Form von Bildungskoordination und -information 
sowie von Pilotprojekten, sofern diese mit den Zielen des Programms in Zusammenhang stehen; 
17.3.3 Management für die Lernende Region; 
17.3.4 Öffentlichkeitsarbeit; 
17.3.5 Bedarfserhebungen, Studien und Evaluierungen, die mit der Gesamtstrategie in Zusammenhang stehen. 
 
17.4 Förderungswerber 
Juristische Personen und Personenvereinigungen 
 
17.5 Förderungsvoraussetzungen 
 
17.5.1 Die Lernende Region befindet sich im ländlic hen Gebiet (das sind Gemeinden mit nicht mehr als 
30.000 Einwohnern). 
 
17.5.2 Bei der Entwicklung und Umsetzung der konkreten Gesamtstrategie Lernende Regionen sind die vom 
BMLFUW für Förderungszwecke festgelegten Anforderun gen einzuhalten. Darunter sind folgende Anforderun-
gen zu erfüllen:  
1. der Bezug auf eine klar zu definierende Förderregio n 
2. die Berücksichtigung bundesweiter Instrumente 
3. die Erarbeitung der konkreten Gesamtstrategie der Lernenden Region muss in Vernetzung relevanter regio-

naler Akteure erfolgen. Dazu zählen Bildungsanbiete r aller Art, Regional- und Gemeindeentwicklung (inkl. 
Leader) sowie Akteure aus sonstigen Bereichen wie Wirtschaft, Beschäftigungsinitiativen, Landwirtschaf t, 
Tourismus, Kultur, Soziales, Umwelt etc. � sofern d iese lernrelevante Interessen einbringen 

4. Die Erstellung einer Gesamtstrategie für die Lernen de Region hat in 3 bis 9 Monaten zu erfolgen. 
 
17.5.3 Kriterien für die geförderten Regionen sind 
1. für die Entwicklung der Gesamtstrategie gilt: 
- Schlüssigkeit, Erfolgsaussicht und Innovativität de r angestrebten Strategien bzw. Maßnahmen 
- Grad der regionalen Abdeckung durch die beteiligten Netzwerkpartner 
2. für die Umsetzung gilt: 
- Nutzen bzw. Effektivität für die Region sowie Zielg enauigkeit der Maßnahmen in Hinblick auf die Ziele des 

Programms 
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- �Regionale Lernbilanz�: In der Region ausgelöste Wi rkungen in Hinblick auf die Ziele 
- Höhe der im Rahmen des �Netzwerks der Lernenden Reg ion� zur Umsetzung von Projekten akquirierten 

Drittmittel 
- Nachhaltigkeit der Region i. S. der Glaubhaftmachung des Weiterbestehens über die Förderperiode hinaus . 
 
17.6 Art und Ausmaß der Förderung 
 
17.6.1 Zuschuss zu den anrechenbaren Kosten für Per sonal- und Sachaufwand im Ausmaß bis zu 100 %. 
 
17.6.2 Werden für Personen im Rahmen von Lernende R egionen Personalkosten verrechnet, ist die dafür 
aufgewendete Arbeitszeit projektbezogen mit Unterstützung eines elektronischen Systems zur Leistungser fas-
sung aufzuzeichnen und die Tätigkeit zu beschreiben . 
 
17.7 Förderungsabwicklung 
 
17.7.1 Bei bundesländerübergreifenden Vorhaben im B ereich Lernende Regionen kann, soweit es bei der Maß-
nahme erforderlich scheint, über die jeweiligen Mit telanteile der Länder gepoolt oder getrennt verfügt  werden. 
 
17.7.2 Vorhaben betreffend das �Netzwerk der Lernen den Region�, die Strategie der Lernenden Region sow ie 
Pilotprojekte sind vor der Realisierung mit dem BMLFUW abzustimmen. 
 
17.7.3 Die Bewilligung erfolgt bei bundesweiten oder bundesländerübergreifenden Vorhaben durch das 
BMLFUW, bei allen übrigen Vorhaben ist in Wien die Landwirtschaftskammer und in allen anderen Bun-
desländern der Landeshauptmann mit der Bewilligung betraut. 
 
Im Folgenden soll nun anhand der Sonderrichtlinie der Rahmen für die Durchführung von L ERNENDE 
REGIONEN - Vorhaben näher beschrieben werden. 

Zu 17.2 Ziele der Lernenden Region 
Im Programm LERNENDE REGIONEN sollen Strukturen aufgebaut werden, die Lebenslanges Lernen auf 
regionaler Basis fördern. Das Lernen soll sich aber  nicht nur auf Einzelpersonen beschränken, son-
dern auch beteiligte Institutionen erfassen, also im Sinne des Konzepts der �Lernenden Organisation� 
Impulse zur Qualitätsentwicklung geben. Schließlich  soll das Lernen der Region an sich gefördert 
werden. Dieses umfasst Prozesse und Aktivitäten, di e die Region als ganze thematisieren und sich 
mit ihr beschäftigen. Alles in allem ist die Intent ion der Maßnahme L ERNENDE REGIONEN, durch Lernen 
der verschiedenen Subjekte die Zukunftsfähigkeit de r Region zu sichern und damit die Lebensqualität 
der BewohnerInnen zu steigern. 
 
Welche Elemente müssen in einer Region vorhanden se in, damit von einer �L ERNENDEN REGION� 
gesprochen werden kann? 
 
• Aufbau eines regionalen Netzwerkes von Institutionen rund um das Thema �Lernen�. Dies es 

Netzwerk umfasst Bildungsträger, geht aber über den  Bereich �Bildung� hinaus 
• Entwicklung einer Strategie für das Lernen in der Region 
• Darin enthalten; Zielsetzungen und Profilbildung (im Sinne von Schwerpunkten) 
• gemeinsame Projektentwicklung und �umsetzung 
• Abstimmung der BildungsträgerInnen  im Netzwerk 
• Bildungsinformation und Bildungsberatung2 
• Abgestimmtes Bildungsmarketing 

                                                 
2 Bildungsberatungen werden nicht durch das LE 07-13 gefördert, da diese Aufgabe dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) zugeordnet ist und dort entsprechende Dotierungen für diesen Bereich vorhanden sind. 
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Zu 17.3 Förderungsgegenstände 
Im bundesseitigen Maßnahmentext wird ein Rahmen des sen beschrieben, was von Seiten der abwi-
ckelnden Stellen auf Landesebene gefördert werden kann. Es können also länderseitig � entspre-
chend den jeweiligen Ausgangsbedingungen � auf Basi s der Maßnahme eigene Fördermodelle entwi-
ckelt werden, die bestimmte Fördergegenstände nicht dotieren (etwa projektunabhängige Manage-
mentkosten.) 
 
17.3.1 Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Lernende Region; 
Die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung bildet ei n fundiertes Konzept der Entwicklung der LERNEN-

DEN REGION.  
 
17.3.2 Umsetzung der Strategie der Lernenden Region in Form von Bildungskoordination und -information 
sowie von Pilotprojekten, sofern diese mit den Zielen des Programms in Zusammenhang stehen; 
17.3.3 Management für die Lernende Region; 
Nach erfolgreicher Strategieentwicklung stellt LE 07-13 die Finanzierung für die Umsetzungsphase. 
Dies beinhaltet insbesondere Kosten für Bildungsinf ormation und Pilotprojekte, sofern diese den in-
haltlichen Zielen des Programms LE 07-13 entsprechen: Beispielsweise könnten das Projekte aus 
dem Bereich LEADER, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Umwelt sein. Es sind sowohl Personal- 
als auch Sachkosten verrechenbar. Das Konzept der LERNENDEN REGIONEN sieht vor, dass im Netz-
werk entwickelte Projekte darüber hinaus durch Drit t- bzw. Eigenmittel finanziert werden. Daher 
ist es sinnvoll, von Anfang an Partner im Netzwerk zu haben, welche das Potential haben, als Finanz-
partner zu agieren. 
Die Finanzierung von Personalkosten für das Managem ent (unabhängig von Pilotprojekten) unter-
scheidet sich von Bundesland zu Bundesland. 
 
17.3.4 Öffentlichkeitsarbeit;  
Da der Bereich Bildungsmarketing und PR einen wesentlichen Erfolgsfaktor LERNENDER REGIONEN 
darstellt, ist dafür eine entsprechende Unterstützu ng in der Maßnahme vorgesehen. Diese Unterstüt-
zung umfasst beispielsweise die Finanzierung von Informationsmaterial, Veranstaltungen etc.  
 
17.3.5 Bedarfserhebungen, Studien und Evaluierungen, die mit der Gesamtstrategie in Zusammenhang stehen. 
Wichtig ist für die Region, ihre eigene Ausgangslag e, Bildungsbedarfe sowie heutige und künftige 
Herausforderungen einschätzen zu können. Sowohl in der Entwicklungs- als auch in den einzelnen 
Umsetzungsphasen werden daher entsprechende Erhebungen unterstützt.  
 
Einzelne Schwerpunktthemen des Lebenslangen Lernens � wie etwa Bildungsberatung � werden vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert und können  daher nicht Gegenstand der Förderung durch 
LE 07-13 sein. In diesen Fällen wird angeraten mit den Trägern entsprechender Förderprojekte zu 
kooperieren bzw. diese in die Netzwerke LERNENDER REGIONEN einzubeziehen. 

Zu 17.4 FörderungswerberInnen 
Von der Maßnahme her ist jede juristische Person od er Personenvereinigung berechtigt, um Förde-
rung aus dem Programm anzusuchen. In einigen Bundesländern wird der Kreis der Förderwerber je 
nach Fördergegenstand eingeschränkt � z.B. werden a ls Lead-Partner für die Strategieentwicklung 
nur Leader-Aktions-Gemeinschaften (LAGs) zugelassen. 
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Zu 17.5 Förderungsvoraussetzungen 
In der Entwicklung und Umsetzung der LERNENDEN REGION sind einige Voraussetzungen einzuhalten: 
 
17.5.1 Die Lernende Region befindet sich im ländlic hen Gebiet (das sind Gemeinden mit nicht mehr als 30.000 
Einwohnern). 
Entsprechend dem zugrunde liegenden Programm für lä ndliche Entwicklung werden nur ländliche 
Räume gefördert. Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern  können in der Gebietsbeschreibung nicht 
Teil der LERNENDEN REGION sein. Allerdings können Netzwerkpartner bzw. auch der Lead-Partner 
ihren Sitz in diesen Städten haben bzw. können punk tuell Maßnahmen der L ERNENDEN REGION in 
diesen Städten umgesetzt werden. Wichtig ist die Ar gumentierbarkeit: Es muss sich argumentieren 
lassen, dass sich das Wirken der beteiligten Partner im konkreten Zusammenhang bzw. die Wirksam-
keit der in den Städten durchgeführten Maßnahmen üb erwiegend auf die eigentliche Förderregion 
bezieht.  
 
1. der Bezug auf eine klar zu definierende Förderregio n 
Die LERNENDE REGION beschreibt in jedem Fall ein geografisch geschlossenes Gebiet, welches sich 
durch Aufzählung der in ihr enthaltenen Gemeinden d arstellen lässt. Naheliegenderweise wird die 
LERNENDE REGION an eine bereits bestehende regionale Formation (z.B. LEADER-Region) angekop-
pelt werden. 
 
2. die Berücksichtigung bundesweiter Instrumente 
Die LERNENDE REGION bedient sich methodischer Ansätze bzw. Instrumente , welche im Sinne der 
Förderung des Lebenslangen Lernens bzw. des regiona len Wissensmanagements wirksam sind. Eine 
Darstellung dieser Ansätze erfolgt in diesem Handbu ch in Band 3. Die Auflistung in Band 3 versteht 
sich aber ausdrücklich als Kompendium, welches durc h Beispiele lediglich Orientierung über die Ziel-
richtung anwendbarer Instrumente gibt und keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit  hat. Die Regio-
nen sind vielmehr aufgefordert, darüber hinaus eigene Instrumente bzw. methodische Ansätze 
anzuwenden, welche im Sinne der Stärkung des Lernens in der R egion funktionieren. 
 
3. die Erarbeitung der konkreten Gesamtstrategie der Lernenden Region muss in Vernetzung relevanter regio-

naler Akteure erfolgen. Dazu zählen Bildungsanbiete r aller Art, Regional- und Gemeindeentwicklung (inkl. 
Leader) sowie Akteure aus sonstigen Bereichen wie Wirtschaft, Beschäftigungsinitiativen, Landwirtschaf t, 
Tourismus, Kultur, Soziales, Umwelt etc. � sofern d iese lernrelevante Interessen einbringen 

Grundlage der LERNENDEN REGION ist eine Strategie zur Entwicklung von Lernprojekten in der Region. 
Diese Strategie ist gemeinschaftlich durch ein Netzwerk von Partnerinstitutionen in der Region zu 
erarbeiten, welche wichtige Interessen zum Thema �Lernen/Bildung� einbringen. Im Netzwerk sollen 
die relevanten Akteure in der Region zum Thema vertreten sein. 
 
4. Die Erstellung einer Gesamtstrategie für die Lernen de Region hat in 3 bis 9 Monaten zu erfolgen. 
 

Förderungsvoraussetzungen in der Entwicklungsphase 
Der Fördertext des BMLFUW beschreibt Kriterien, wel che im Genehmigungsverfahren an die einge-
reichten Anträge anzulegen sind: 
 
- Schlüssigkeit, Erfolgsaussicht und Innovativität de r angestrebten Strategie bzw. Maßnahmen 
Der Vorschlag zur Strategieentwicklung muss glaubwü rdig sein, zu einer wirkungsvollen Strategie zu 
führen, welche die in ihr beschriebenen Ziele auch erreicht. 
 
- Grad der regionalen Abdeckung durch die beteiligten Netzwerkpartner 
Die vorgesehenen Netzwerkpartner sollen in größtmög licher Anzahl den von ihnen in der Region ver-
tretenen Bereich repräsentieren. 
Eine detaillierte Erläuterung der Kriterien für die  Genehmigung der Umsetzungsphase findet sich 
nachfolgend unter �Kriterien für die Förderung�. 
 




